
Denker Kreisblatt
kflr! ‚’ · i s -- T:- .__IF '

Erscheint jeden Freitag .- ‚ - sk-;-;. JnseratewerdenbisDonners

Pränumerationspreis viertel: «« F . tag Mittag in der Expedition
ährlich 60 Ps» durch die

Post bezogen 75 Pf.

M11s

Nr. 86.

angenommen unb kostet die ge

spaltene Zeile 10 Pf.

 

Redakteur: Königl. Kreissekretair Raube.

Druck und Verlag von A. Ludwig in Das.
 

.‘VNm}

AmtlichchheiL -
A. Bekanntmaclmngen des Königlichen Landratbs-Amts.

Oels, den 8. März 1884.

Nächste öffentliche Sitzung des Kreistages

Oels, den 14. März 1884. 22. Eabl’il

Montag den 31. März In, Vormittags 10 Ahn
im Sitzungszimmer des KreisverwaltungssGebäudes hierselbst.

Tagesordnung:
I. Wahlen:

1.

2.

3.

10.

Ersatzwahl eines Mitgliedes der Commission zur Vorprüfung der Kreiscommunalkassen-
Rechnungen und der Etats an Stelle des verstorbenen Herrn Dr. Reich.
Ersatzwahl eines stellv. Mitgliedes der Kreisersatz-Commifsion an Stelle des verstorbenen
Herrn Hofzimmermeisters Olbricht bis zum 1. April 1-885.
Ersatzwahl zweier Mitglieder der Commission zur Ausloofung der Kreisobligationen an
Stelle des früheren Herrn Bürgermeisters Mappes zu Oels und des verstorbenen Herrn
lkBürgermeisters Dr. Fabricius zu Bernstadt.

. Erfatzwahl eines stellv. Mitgliedes der Pferdeaushebungs-Commisfion für den Aushebungs-
bezirk Bernstadt an Stelle des verstorbenen Bauergutsbesitzers Herrn Bache zu Gutwohne
bis zum 1. August 1889.

. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Gebäudesteuer-Einschätzungs-Commission an Stelle des ver-
storbenen Herrn Bürgermeisters Dr. Fabricius zu Bernstadt

. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Curatorii der Geheimen Rath von Prittwitz-Stiftung
an Stelle des Herrn Dr. Fabricius

. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Kreisausschusses an Stelle des Herrn Dr. Fabricius bis
ult. December 1885.

. Ersatzwahl eines Provinzial-Landtags-Abgeordneten an Stelle des Herrn Dr. Fabricius
bis ult. December 1887.

. Ersatzwahl zweier Mitglieder der Pferdemusterungs-Commissionen an Stelle der verstorbenen
Mitglieder: Grafen v. Richthofens—Randowhos und Baches-Gutwohne bis zum 1. April
1888.
Wahl der Vertrauensmänner für den nach § 40 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Ja-
nuar 1877 zur Bildung der Schöffen- und Geschworenen-Listen pro 1885 berufenen Aus-
schuß bei den Amtsgerichten zu Oels und Bernstadt, je 7 an der Zahl.

II. Berathung und Feststellung des Kreishaushalts-Etats pro 1. April 1884/85.
III. Jn Ausführung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichsges.-Bl. S. 73), die Krankenversiche-

rung der Arbeiter betreffend, hat der Kreisausschuß in Uebereinstimmung mit den zur Sache
gehörten Amtsvorstehern beschlossen, für den Kreis Oels -—— mit Ausschluß der Städte Oels
und Bernstadt und der etwa in einzelnen Ortschaften des Kreises bestehenden oder noch zu er-
richtenden Fabrik-Krankenkassen —- eine gemeinsame Ortskrankenkasse zu errichten.

Bei derselben sollen versicherungsp lichtig sein diejenigen Personen, welche gegen Gehalt
oder Lohn beschäftigt sind:
1.

2.

in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und
Hüttenwerken, beim Eisenbahnbetriebe und bei Bauten,
im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben,
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3. in Betrieben, in denen Danipfkessel oder durch elementare Krat Wind, Wa "er Da
Gas, heiße L»uft 2e.)_ bewegte Triebwerke zur Verwendung kommfen,(soferu diese sjVerwendmuipixz
nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebsanlage gehörenden

· Kraftniaschine besteht,
mit» Ausnahme der im § 2 unter Ziffer 2 bis 6 aiifgeführteii Personen, sofern nicht die Be-
schaftigung Ihrer Natur nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf
einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist.

Betriebsbeainte unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an
Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitsta nicht übersteigt

Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen und Ogaturalbezüge
_ ' Die gemeinsame Ortskrankeukasse soll ihren Sitz in der Kreisstadt Oels haben und sollen

die in dem gedachten Gesetze den Gemeindebehörden übertragenen Befugnisse von dem Kreis-
ausschuß zu· Oels wahrgenommen werden.

Der Kreisausschuß beantragt, diesem Beschliisse die Zustimmung zu ertheilen.
Bemerkt wird, daß die Zahl der Personen, welche als versicheriingspflichtig der gemein-

saiiieu Krankenkasse zuzuweisen sein werden, pptr. 1200 betragen wird und daß von der Heran-
ziehiuig der land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter vorläufig Abstand genommen worden ist.

IV. Für den Kreischausseebaufonds sind gegenwärtig noch 68915 M. 10 Pf. bei der landschaftlichen
Bank in Breslau untergebracht. Dieselbe gewährt durchschnittlich nur 21X2 0,«0.

Der Kreisausschuß beantragt, die Kreisversammluug wolle ihre Zustimmung dazu er-
theilen, daß qu. 68915 M. 10 Pf. von der landschaftlichen Bank ziirückgezogen und in Preu-
ßischer eonsolidirter Staatsanleihe angelegt werden.

V. Nach § 3 des Gesetzes vom 28. Mai 1875 (Ges.-S. S. 223), betreffend die Verpflichtung zur
Unterstützung hülfsbedürftiger Hebammenbezirke, sind die Kreise zur Subveiition derjenigen Heb-
ammenbezirke verbunden, welche die Mittel zur Ausbildung, Besoldimg oder Unterstützung der
Hebamnien aufzubringen außer Stande sind.

Jn der allgemeinen Verfügung des Herrn Ministers der geistlichen 2e. Angelegenheiten vom
6. August 1883 (Aintsbl. S. 268) wird darauf hingewiesen, daß die Commuualaufsichtsbehör-
den die Kreise zur Erfüllung dieser Verpflichtung anhalten können.

Die Königliche Regierung geht davon aus, daß die Hebammeueinrichtungen vielfach un-
vollkommen sind, die Hebamnien großentheils nicht ausköninilich salarirt werden und daß es sich
empfiehlt, das gesamnite Hebaninienwesen direkt unter die Kreisverwaltung zu stellen, so daß die
Hebaniinen nach einer Altersseala vom Kreise einen festen Gehalt beziehen, vom Kreise angestellt
werden, vom Kreise ihre Instrumente, Apparate, Lehrbücher, Desinfeetionsmittel 2e. geliefert
erlalten.

J Die Königl. Regierung hat daher den Kreisen ein Normal-Statut, welches die betreffende
Regelung enthält, mitgetheilt und dem Königl. Landrathsamte aufgegeben, auf die Einführung
eines ähnlichen Statuts im Kreise Bedacht zu nehmen. » » __

Der Königl. Kreisphysikus, Herr Sanitätsrath Din· Dietefrich hat auf Veranlassung
des Herrn Landraths von Rosenberg sich der Ausarbeitung eines solchen Statuts unter-
zogen, welches die Billigung des Kreisausschusses unter der Voraussetzung gefunden hat, daß
die Kreisversammlung sich zur Einführung der betreffenden Einrichtung bereit erklärt.

Der Kreistag wolle über die Einführung der gedachten Neuregelung des Hebainmenwesens
unter Annahme dieses Statutes Beschluß fassen.

1. Alle Personen, welche seit Aufstellung der Rolle
eine Vermehrung ihres Einkommens erfahren
haben, (z. B. durch Anstellung, Erwerb einer
Besitzung, Erbschaft) und welche deshalb vom-·
1. April d. J. ab in eine höhere Steuerstufe ge-

 

 

Nr. 87. Oels, den 12. März 1884.

Betrifft die Klassensteuer-Rollen für das
Steuerjahr 1884/85.

Nachdem die Klassensteuer - Rollen für das
Rechnungsjahr 1884/85 von der Königlichen Regierung
festgestellt und hier wieder eingegangen sind, veranlasse
ich »die Gutsvorsteher und Gemeindevorstände des
Kreises, dieselben sofort durch zuverlässige Boten hier
abholen zu lassen. Die Einkommens-Nachweisungen
bleiben hier asservirt, können jedoch von den Guts-
und Gemeindevorstehern jederzeit hier eingesehen, den-
selben auch auf Verlangen zur Einsicht auf kurze Zeit
übersandt werden.

Gleichzeitig mache ich auf folgende Bestimmungen
aufmerksam:  

bracht werden müssen, oder nicht steuerfrei bleiben
dürfen, sind vor der Auslegung der Rolle hier-
her schriftlich namhaft zu machen. Die höhere
Steuerstufe ist aber nicht in die Rolle, sondern
mit der nöthigen Erläuterung in die Zugangslifte
für das I. Halbjahr einzuschreiben.

. Die Bekanntmachung, wo und binnen welcher
Frist die Steuerrolle der Stadt, des Gemeinde-
oder Gutsbezirks zur Einsicht der Steuerpflichtigen
offen liegt, muß baldigst geschehen und gehörig
zu Aller Kenntniß kommen.
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3. Dabei müssen diejenigen, welche erst nach der
Aufstellung der Rolle in den Ort gekommen sind,
bedeutet werden, daß sie noch in der Rolle ihres
früheren Wohnortes eingetragen seien, also da-
selbst die Rolle einsehen oder durch einen Be-
auftragten einsehen lassen können.

4. Vor Auslegung der Rolle muß die Recapitulation
herausgenommen werden, da dieselbe nicht mit
ausgelegt werden soll.

5. Die Auslegung hat in der Zeit vom
25. März bis 4. April cr. zu erfolgen.
Jede Abweichung von dieser Frist ist un-
statthaft.

Die geschehene Auslegung ist auf der dazu ein-
gerichteteii Titelseite der Rolle zu bescheinigen.

6. Den zu Stufe 1 und 2 veranlagten Censiten ist
zu eröffnen, daß diese Stufen unerhoben bleiben,
den übrigen Eensiten aber, daß die Klassensteuer
in den Monaten Juli, August und September
nicht erhoben wird.

7. Die Reclamationsfrist währt nach Art. IV des
Gesetzes vom 16. Juni 1875 nur 2 Monate.
Es müssen also alle später als den 4. Juni cr.
eingereichten Reclamationen als verspätet zurück-
gewiesen werden.

8. Den Guts- und Gemeindeschreibern ist die An-
fertigung von Reelamationen für andere Personen
zu untersagen.

Oels, den 8. März 1884.
Die Auswanderuiig betreffend.

Verläßlichen Nachrichten zufolge wird neuerdings
die Agitation für die Auswanderung nach Argentinien
in verstärktem Maaße betrieben. Die Ortspolizeibehörden
werden hierauf mit dein Ersuchen aufmerksam gemacht,
gegen etwaige Werbeversuche auf Grund des § 144
des Strafgesetzbuches, bezw. des § 10 des Gesetzes
vom 7. Mai 1853 einzuschreiten Sofern ausländische
Agenten bei Werbeversuchen betroffen werden, find
dieselben sofort auszuweisen.

Nr. 88

Nr. 89. Breslau, den 6. März 1884.
Aus Anlaß einer Beschwerde, betreffend das von

den Polizeibehörden bei Ausstellung von Armuths-
zeugnissen gemäß §§ 106 ff. der Eivilprozeßordnung
zu beobachtende Verfahren, hat sich der Herr Ober-
Präsident neuerdings — entgegen der bisher diesseits
beobachteten Praxis —- dahin ausgesprochen, daß die
Prüfung und Entscheidung darüber, ob die Verhältnisse
des das Armenrecht Nachsuchenden derartig sind, daß
ihm das Unvermögen zur Bestreitung der Prozeßkosten
bezeugt werden könne oder nicht (§§ 106 p. der Eivil-
Prozeß-Ordnung), nicht der richterlichen, sondern aus-
schließlich der Verwaltungsbehörde zustehe, welche 1e
nach dem Ergebniß der stattgehabten Prüfung das
obrigkeitliche Attest zu ertheilen oder zu versagen habe.
Daher sei die Polizeibehörde nicht verpflichtet, dem
Antragsteller ein Attest über seine Vermögensverhältnisse
auch in dem Falle auszustellen, in welchem sie den-
selben zur Tragung der Prozeßkosten ohne Gefährdung  

seines Nahrungsstandes für fähig erachtet. Es verbleibe
vielmehr dem Antragsteller im Falle der Verweigerung
des obrigkeitlichen Attestes der im § 63 des Organisations-
gesetzes bezeichneteBeschwerdeweg Sofern aber dem
Antragsteller in diesem Beschwerdewege das fragliche
Attest versagt bleibe, so fehle die zur Begründung des
Anspruchs auf Bewilligung des Armenrechts noth-
wendige Voraussetzung, und es sei daher der Petent
seitens der richterlichen Behörde wegen dieses Mangels
abzuweisen.

Das Königliche Landraths-Amt wird daher ver-
anlaßt, die nachgeordneten Polizeibehörden mit ent-
sprechender Weisung zu versehen.

Königl. Regierungs-Präsident
v. Juneler.

Oels, den 12. März 1884.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß.

Breslau, den 14. Februar 1884.
Polizei-Verordnung

über den Verkehr mit Mineralölen.

Auf Grund der §§ 73 und 75 des Gesetzes über
die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung
vom 26. Juli 1880 — G.-S. S. 291 — und der
§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Ver-
waltung vom 11. März 1850 —-— G.-S. S. 265 —
erlasse ich hiermit unter Zustimmung des Provinzial-
raths und unter Aufhebung der Polizei-Verordnung
vom 7. März 1878 — Amtsblatt der Königlichen
Regierung zu Breslau Seite 63, Liegnitz Seite 63,
Oppeln Seite 56 — für den Umfang der Provinz
Schlesien folgende polizeiliche Vorschriften:

§ 1. Die gegenwärtige Polizei-Verordnung findet
Anwendung auf Rohpetroleum und dessen Destillations-
produkte (Petroleumäther, Gasolin, Benzin, Ligroin,
Neolin, Naphtha, Petroleum-Essenz, rectificirtes
Petroleum, Putzöl, Schmieröl u. f. w.), aus Braun-
kohleiitheer oder Steinkohlentheer bereitete Oele
(Photogen, Solaröl, Benzol u. f. w.) und Schieferöle.

§ 2. Die im § 1 ausgeführten Flüssigkeiten
werden, wenn sie unter einem Barometerstande von
760 mm schon bei einer Erwärmung auf weniger
als 21 Grade des hunderttheiligen Thermometers
entslammbare Dämpfe entweichen lassen, zu Klasse I,
im entgegengesetzten Falle zu Klasse II gerechnet.

Die Untersuchung derselben auf ihre Entflamm-
barkeit hat mittels des Abel’schen Petroleumprobers
unter Beachtung der von dem Reichskanzler gemäß
§ 2 der Kaiserlichen Verordnung vom 24. Februar
1882 (R.-G.-Bl. S. 40) erlassenen Vorschriften zu
erfolgen.

§ 3. Mengen von mehr als 10000 kg Flüssig-
keiten der Klasse II sowie Mengen von mehr als
1000 kg Flüssigkeiten der Klasse I dürfen nur auf
besonderen Lagerhöfen und nur mit Erlaubniß der
Landespolizeibehörde gelagert werden.

Diese Erlaubniß ist, falls nicht besondere Um-
stände einzelne Abweichuugen als zulässig oder

Nr. 90.
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nothwendig erscheinen lassen, an folgende Bedin-
gungen zu knüpfen:

a. der Lagerhos muß mit einer mindestens 2,50 m
hohen Mauer umgeben und so belegen sein, daß
er bequem von allen Seiten mit Löschgeräthen
umfahren werden kann,

b. die gelagerten Flüssigkeiten sowohl, wie auch die
dieselben etwa umschließenden Baulichkeiten müssen
mindestens 60 m von allen außerhalb des Lager-
hofs befindlichen Gebäuden entfernt sein,

c. die Sohle derjenigen Theile des Lagerhofs,
welche zur Lagerung der Flüssigkeiten dienen,
muß aus undurchlässigem, unverbrennlichem Ma-
terial hergestellt sein und ein Gefälle von min-
destens 1 : 100 nach einer oder mehreren ver-
gitterten Sammelgruben haben; ssie muß ferner
entweder tiefer als die sie umgebende Terrain-
sohle liegen oder mit einer aus feuersicherem
Material hergestellten ununterbrochenen Um-
fassung versehen fein. Jn beiden Fällen muß
der Raum zwischen den Umfassungswänden mit
Einschluß des Rauminhalts der Sammelgruben
groß genug sein, die gesammte Menge der dort
aufbewahrten Flüssigkeiten im Fall des Aus-
laufes aufzunehmen,

d. falls die Flüssigkeiten nicht im Freien oder unter
offenen Schuppen, sondern in Gebäuden gelagert
werden, müssen die letzteren massive Umfassungs-
wände, keine Zwischendecken, reichliche Erleuchtung
durch Tageslicht und gute Ventilation haben;
Einrichtungen zu künstlicher Beleuchtung dürfen
weder in noch an den Gebäuden angebracht werden,

e. geschäftliche Verrichtungen dürfen im Lagerhos
nur bei Tageslicht vorgenommen werden. Das
Betreten des Lagerhofs bei Nachtzeit ist außer
dem Wächter desselben nur den dienstlich dazu
berufenen Beamten gestattet,

f. Feuer oder Licht darf innerhalb des Lagerhofs
nicht angezündet, auch darf daselbst nicht geraucht
werden; das Einbringen von Zündmatertalien m
den Lagerhos ist untersagt. Diese Vorschriften
sind an allen Eingangsthüren des Lagerhofs m
augenfälliger Weise anzuschreiben,

g. auf dem Lagerhos dürfen außer einer für den
Wächter bestimmten, durch eine Mauer von den
übrigen Theilen des Lagerhofs abgesonderten
Wohnung Wohnräume nicht vorhanden fein.
Bei Lagerhöfen, in welchen nur Flüssigkeiten

der Klasse II gelagert werden sollen, kann von « den
Vorschriften zu a unb b abgesehen werden; die con-
eessionirende Behörde entscheidet dann nach ihrem Er-
messen über die in Bezug auf Einfriedigung und freie
Lage des Terrains zu stellenden Anforderungen.

§ 4. Mengen von nicht mehr als 10000 kg,
aber mehr als 1000 kg Flüssigkeiten der Klasse II,
sowie Mengen von nicht mehr als 1000 kg, aber
mehr als 100 kg Flüssigkeiten der Klasse I dürfen
nur mit ortspolizeilicher Erlaubniß gelagert werden.
Bei Ertheilung dieser Erlaubniß sind unter Anlehnung
an die in § 3, insbesondere in den Absätzen c bis f  

enthaltenen Vorschriften die nach den örtlichen Ver-
hältnissen sich als nothwendig ergebenden, mindestens
aber die in § 5 ausgeführten Bedingungen vorzu-
schreiben.

§5. Mengen von nicht mehr als 1000 kg,
aber mehr als 300 kg Flüssigkeiten der Klasse II,
sowie Mengen von nicht mehr als 100 kg, aber
mehr als 15 kg Flüssigkeiten der Klasse I dürfen
nur in Kellern oder zu ebener Erde belegenen Räumen
gelagert werden, welche keine Abflüsse (Gerinne) nach
Außen»(Straßen, Höfen 2c.), keine Heiz- oder künst-
lichen Beleuchtungsvorrichtungen und eine gute Ven-
tilation haben. Der Fußboden des zur Lagerung
dienenden Theils dieser Räume muß aus un-
durchlässigem , unverbrennlichem Material her-
gestellt und mit einer aus feuersicherem Ma-
terial hergestellten ununterbrochenen Umfassung von
solcher Höhe versehen sein, daß der Raum zwischen
den Umfassungswänden mit Einschluß des Rauminhalts
einer etwa vorhandenen Sammelgrube ausreicht, die
gesammte Menge der dort aufbewahrten Flüssigkeiten
im Falle des Auslaufens aufzunehmen.

Die Vorschrift des § 3f Satz 1 findet auch auf
diese Räume Anwendung.

Die Lagerung kann ferner auf Höer, in Gärten
oder anderen umfriedeten Grundstücken erfolgen, wenn
das Ausfließen der Flüssigkeiten durch Eingraben der
Gebinde oder durch eine aus feuersicherem Material
hergestellte Umfassung verhindert wird. Das Umfüllen der
nach Maßgabe dieses Paragraphen gelagerten Flüssig-
keiten in andere Gefäße und die sonstigen geschäftlichen
Verrichtungen mit denselben dürfen nur bei Tageslicht
vorgenommen werden.

Die Einholung einer polizeilichen Erlaubniß ist nicht
erforderlich; doch ist die Lagerung der Ortspolizei-
behörde vorher anzuzeigen.

§ 6. Werden Mineralöle der Klasse I mit Mineral-
ölen der Klasse II oder mit anderen brennbaren Flüssig-
keiten in demselben Raume oder in solchen Räumen,
welche nicht durch unverbrennliche, mit Oeffnungen nicht
versehene Scheidungen von einander getrennt sind,ge-
lagert, so finden auf sämmtliche Flüssigkeiten die in
den §§ 3 bis 5 für die Mineralöle der Klasse I ge-
gegebenen Vorschriften Anwendung.

Werden Mineralöle der Klasse II zusammen mit
anderen brennbaren Flüssigkeiten in der vorstehend (Ab-
satz 1) angegebenen Weise gelagert, so finden auf
sämmtliche Flüssigkeiten die in den §§ 3 bis 5 für
die Mineralöle der Klasse II gegebenen Vorschriften
Anwendung. -

§ 7. Jn den Verkaussräumen der Detailhändler
dürfen Flüssigkeiten der Klasse II bis zu 50 kg, wenn
aber die Aufbewahrung in metallnen, mit einem Hahn
zum Abfüllen versehenen Gefäßen erfolgt, bis zu 300
kg, Flüssigkeiten der Klasse I bis zu 15 kg ausbe-
wahrt werden.

Die Aufbewahrung und der Verkauf von Flüssig-
keiten I. Klasse darf, soweit es sich um Quantitäten
von mehr als 1/2 Liter handelt, nur in Zinlbehältern,
soweit es sich um geringere Quantitäten handelt, auch



1. Beilage zu Nr. _l_1_
—

in verschlossenen Glasflaschen erfolgen. Bei künstlichem
Licht dürfen diese Fliissigkeiten nicht aus einem Gefäß
in ein anderes gefüllt, sondern nur mit dem Gefäß,
in welchem sie sich befinden, dem Käufer über-
liefert werden-

§ 8. Jn den zum regelmäßigen Aufenthalt oder
zum Verkehr von Menschen bestimmten Räumen, ins-
besondere in Wohuräumen (mit Einschluß der Küchen),
unmittelbar an dieselben anschließenden Vorraths-
räumen, Comptoiren, Gast- nnd Schankwirthschaften
und Werkstätten diirfen nicht mehr als 20 kg Flüssig-
keiten der Klasse II oder 2 kg der Klasse l aufbe-
wahrt werden.

Hinsichtlich der Gefäße, in welchen die Aufbewah-
rung dieser letzteren Flüssigkeiten erfolgen muß, und
des Umfüllens derselben in andere Gefäße gilt die Vor-
schrift des § 7 Absatz 2.

§ 9. Der Transport von Glasballons, welche
Flüssigkeiten der I. Klasse enthalten, mittelst Wagen ist
nur unter Beobachtung folgender Vorsichtsmaßregeln
gestattet:
a. die Ballons müssen mit Stroh, Heu, Kleie, Säge-

mehl,Jnfusorienerde oder ähnlichen lockeren Sub-
stanzen in starken Holzkisten oder einzeln in foliden,
mit einer gut befestigten Schutzdecke versehenen
und mit hinreichendem Verpackungsmaterial aus-
gefütterten Körben oder Kübeln fest verpackt sein.

b. Jeder Wagen muß außer dem Kutscher von einer
erwachsenen Person begleitet sein.

c. Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren.
§ 10. Diese Verordnung findet nicht Anwendung

auf die Aufbewahrung der in § 1 bezeichneten Flüssig-
leiten an den Gewinnungsstätten des Rohpetroleums
und in Fabriken, in welchen diese Stoffe hergestellt, be-
arbeitet oder zu technischen Zwecken verwendet werden.
Für letztere sind die erforderlichen Anordnungen auf
Grund der §§ 16 ff. und 120 der Gewerbeordnung
von der zuständigen Behörde zu treffen.

Die Einholung der in den §§ 3 unb 4 gedachten
polizeilichen Erlaubniß ist für die zur Zeit des Er-
lasfes dieser Verordnung bereits in Benutzung stehen-
den Lagerräume, in welchen auf Grund der bisherigen
Vorschriften die in den §§ 3 und 4 bezeichneten Quan-
titäten gelagert werden dürfen, nicht erforderlich.

§ 11. Uebertretungen dieser Verordnung werden,
sofern nicht die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, ins-
besondere § 367 Nr. 6 Anwendung finden, mit Geld-
strafe bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Falle der
Unbeitreiblichkeit verhältnißmäßige Haft tritt, bestraft.

Der Ober-Präsident,
Wirkliche Geheime Rath von Seydewitz.

Oels, den 8. März 1884.
Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hier-

mit zur öffentlichen Kenntniß. ·
Zugleich weise ich die Ortsbehörden an, für die

strenge Controle der gegebenen Vorschriften Sorge
zu tragen.

Nr. 91.

 

Breslau, den 1. März 1884.
Polizei-Verordnung

Auf Grund der §§ 5, 6 und 11 des Gesetzes
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850  

des Oelfer Kreisblattes.

 

(G.-S. S. 265) verordne ich mit Zustimmung des
Bezirksraths gemäß Al. 2 des § 73 des Organisations-
gesetzes vom 26. Juli 1880 für den Umfang des
Regierungsbezirks, was folgt:

§ 1. Diejenigen Gewerbetreibenden, welche eine
Coneefsion zur Errichtung einer der in § 16 der Ge-
werbe-Ordnung für das Deutsche Reich in der Fassung
vom 1. Juli 1883 (R.-G.-Bl. S. 177) bezeichneten
gewerblichen Anlagen, zur Anlegung eines Dampf-
kessels oder zu einer der im §25 der Gewerbeordnung
ausgeführten Veränderung der Anlage oder nach § 27
der Gewerbeordnung zur weiteren Ausübung ihres
Gewerbes an der gewählten Betriebsstätte erhalten
haben bezw. sich im Besitz einer solchen eoneessionirten
Anlage befinden, sind verpflichtet, die ertheilten Con-
cessionsurkunden mit Zubehör in der Anlage selbst
anfzubewahren und auf Erfordern den Beamten bezw.
den Kesselrevisoren, welche die gewerbliche Anlage be-
sichtigen, jederzeit und unverzüglichvorzulegen beziehent-
lich vorlegen zu lassen.

Sollte das in Abf. 2 des § 16 der Gewerbe-
ordnung bekannt gemachte Verzeichniß nach Maßgabe
des § 16 Abf. 3 abgeändert werden, fo findet diese
Polizei-Verordnung auch auf das abgeänderte Ver-
zeichniß ohne Weiteres Anwendung.

§ 2. Unternehmer von Privat-Kranken-, Privat-
Entbindungs- und Privat-Jrren-Anftalten, Schauspiel-
nnternehmer, Schankwirthe und Kleinhändler mit
Branntwein oder Spiritus find verpflichtet, die ihnen
ertheilten Coneesfionsurkunden mit Zubehör in den
Räumlichkeiten, in welchen das betreffende Gewerbe
betrieben wird, aufzubewahren und auf Erfordern den
besichtigenden Beamten jederzeit nnd unverzüglich zur
Einsicht vorzulegen beziehentlich vorlegen zu lassen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
der §§ 1 und 2 werden mit Geldstrafe bis zum Be-
trage von 60 Mark bestraft.
Königl. Regierungs-Präsident Frhr. v. Juncker.

Oels, den 8. März 1884.
Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hiermit

zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 92. O els, den 5. März 1884.
Verloosuugen betreffend.

Hierdurch bringe ich zur Kenntniß der städtischen
und ländlichen Polizeibehörden des Kreises, daß der
Herr Minister des Jnnern dem Vereine für Hinderniß-
Rennen in Berlin die Erlaubniß ertheilt hat, in den
Monaten Mai und Oktober d. J. je eine öffentliche
Verloosung von Equipagen, Pferden und Stall-Men-
silien zu veranstalten und die zu jeder derselben aus-
zugebenden 75,()00 Loose ä. 3 Mark in dem ganzen
Bereiche der Monarchie zu vertreiben. Ferner mache
ich bekannt, daß der Herr Ober-Präsident der Pro-
vinz dem Vorstande des landwirthschaftlichen Vereins
in Kostenblut die Genehmigung zur Veranstaltung
einer öffentlichen Verloosung von Pferden, landwirth-
schaftlichen Geräthen 2c. im September d. J. im An-
schluß an den Kostenbluter Pferdezuchtviehmarkt und
zum Vertriebe qu. Loose ä 1 Mark innerhalb der
Provinz Schlesien ertheilt hat.
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
BezirissCompagnie Vernstadt.

J.-Nr. 126.
Bernstadt, den 6. März 4884.

Bekanntmachung 1.
Die dies-jährigen Frühjahrs-Konwol-Versammlun-

gen im Bezirk der diesseitigen Compagnie finden an
den nachstehend ausgeführten Tagen nnd Orten für die
bezüglichen Ortschaften statt:

am 1. April 1884, Vormittags 8 Uhr,
in Lampersdors:

Kraschen mit Sabiok und Jolnisthal, Ober- und Nieder-
Prietzen mit Klein-Waltersdorf und Borken, Lampers-
dorf mit Weinberg, Fürsten-Ellguth mit Baruthe nnd
Schweizerei, Wilhelminenort, Ober-, Mittel- undNieder-
Mühlatschütz mit Feldvorwerk, Klein-Mühlatschütz,
Ziegelhos, Postelwitz mit Straßen-Kretscham, Zantoch;

am 1. April 1884, Nachmittags I,-«21 Uhr,
in Kleinöls:

Pischkawe, Süßwinkel, Kleinöls, Cunersdors mit Mühl-
dorf und Sandhäuser, Neuhof b. R., Medlitz, Ranke,
Netsche;

am 1. April 1884, Nachmittags 1/24 Uhr,
in Kaltvorwerk:

Vielguth mit Katzur, Berghäuser, Grubenborwerk und
Waldschäserei, Neu-Ellguth, Neu-Schmollen, Kalt-
vorwerk, Klein-Ellguth mit Glumy, Kopfe und
Staffetsche Freistelle, Kritschen mit Fischerhaus Grün-
hos, Schweizerei, Straßenkretscham und Waldmühle,
Ludwigsdors mit Schweizerei, Groß - Ellguth mit
Schwierseberg, Cronendors,Ober-1md Nieder-Schmollen,
Crompusch;

am 2. April 1884, Vormittags 8 Uhr,
in Grüttenberg:

Schützendors, Allerheiligen, Neuhos b. W., Wiesegrade,
Schmoltschütz, Grüttenberg mit Eichborwerk, Stronn,
Korschlitz, Groß-Zöllnig, Schwierse gutsherrlich und
städtisch, Würtemberg, Buselwitz, Zessel mit Grabke,
Koche und Katutschez

am 2. April 1884, Vormittags 1/212 Uhr,
in Ulbersdors:

Ober-Nieder-Politisch-Ellguth mit Lorke, Heidane,
Neuvorwerk und Schweizerei, Pontwitz mit Dzielunke,
Großvorwerk, Kachemühle, Mühlchen, Ploschke,-Gut,
Dzielinitz und Jonas, Ulbersdors, Gimmel mit Obrath
und Gnthawe, Reesewitz, Ober- und Nieder-Mühlwitz,
Galbitz und Feldmühle, Nauke, Wabnitz;

am 2. April 1884, Nachmittags 3 Uhr,
in Bernstadt (Schloßhos):

Cunzendors mit Finkenberg, Vogelgesang, Patfchkey,
Sadewitz, Klein-Zöllnig, Neuvorwerh Buchwald her-
zoglich und Freiantheil mit Friedrichsberg, Neu-Frie-
drichsberg und Neuvorwerk, Pangan, Woitsdors mit
Walterei, Neudorf, Weidenbach mit Schäferei, Laubsly ;

am 3. April 1884, Vormittags 8 Uhr,
in - Bernstadt (Schloßhos):

Stadt und Vorstadt Bernstadt mit Rollemühle und
Dörrhaus, Langenhos, Taschenberg.

Es gestellen sich daselbst:
1. alle Reserve-Mannschasten, das sind diejenigen,

welche in der Zeit vom l. Oktober 1876 ab
und später in den Militairdienst getreten find,  

also die Jahrgiinge 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882 und 1883,

2. alle znr Disposition der Ersatz-Behörden
und zur Disposition des Truppentheils be-
nrlanbten Mannschasten,

3. sämmtliche Landwehr - Mannschasten, mit
Ausnahme derjenigen der Jahresklasse 1872,
welche in der Zeit vom l. April bis 30. Sep-
tember 1872 in den activen Dienst getreten
nnd mit Nachdiencn nicht bestraft worden
sind, sowie derjenigen freiwillig 4 Jahre
activ gedienten Kaballeristcn der Jahres-
klasse 1874, welche nach Inhalt ihres Mi-
litairpafses 2· Jahre früher ans der Land-
wehr ansschetden nnd bei welchen dasselbe
Verhältnisz obwaltet.

Der Vorschrift entsprechende Entschuldigungs-
atteste sind bis spätestens den 30. März 1884 beim
Unterzeichneten niederzulegen

llnborschristsmäßige Entschuldiguugsatteste finden
feine Berücksichtigung

Das Fehlen ohne begründete Entschuldigung wird
mit Arrest und einjährigem längeren Verbleiben im
Dienstverhältniß bestraft.

Sämmtliche Mannschasten haben die Pässe mit
zur Stelle zu bringen.

Auf Befehl:
Knpsermann, Bezirks-Feldwebel.

Bezirks-Compagnie Bernstadt.
J.-Nr. 126.

söernftabt, den 6. März 1884.
Bekanntmachung II.

Die den Guts- resp. Gemeinde-Vorständen bereits
übersandten gedruckten Bekanntmachungen der dies-
jährigen Frühjahrs-Kontrol-Vetsammlungen ersucht die
Compagnie durch öffentlichen Anschlag den eontrol-
pslichtigen Manuschasten ungesäumt zursienntniß bringen
und die betreffenden Mannschasten aus sonst geeignet
erscheinende Weise aus den Termin der beregten Kon-
trolversammlungen noch besonders aufmerksam machen
zu wollen.

Auf Befehl:
Knpsermann, Bezirks-Feldwebel.

Oels, den 9. März 1884.
Bekanntmachung.

Der hiesige Erste Staatsanwalt Herr Stein
hat eine längere Urlaubsreise angetreten. Jch bitte
deshalb —- was auch sonst zu empfehlen ist —- dienst-
liche Briese nicht an ihn persönlich, sondern an »die
Königliche Staatsanwaltschaft« oder an »den König-
lichen Ersten Staatsanwalt« in Oels zu adressiren.

Der Staatsanwalt

 

Lissa, den 5. März 1884.
Ossenes Ersuchen. »

Um Angabe des Aufenthalts des Kellners August
Herrmann aus Hermsdors a.«-K. und des Kellners
Paul Senpin, geboren am 13. Mai 1863 in Koschütz
wird zu den Arten II J. 2021/82 ersucht. _
Staatsanwaltschaft bei dem Königlichen Landgerichte.



 
 

Of« Die ,,deutschen Freisinnigen.«
Seitdem die nationale Wirthschasts-, Steuer- und

soziale Reformpolitik angefangen hat, den Hauptinhalt
des politischen Lebens in Deutschland zu bilden, und
namentlich seitdem das Verständniß für die innere
Nothwendigkeit der hiemit dem deutschen Volke er-
wachsenen Aufgaben immer weitere Kreise ergriffen
hat, gewährt der Liberalismus ein eigenthümliches
Schauspiel der Zerrissenheit, Zerfahrenheit, Unruhe
und ängstlicher Fürsorge für die Erhaltung seiner
Existenz und für die Rettung der alten Jdeale, an die
er zum Theil selbst zu glauben aufgehört hatte.
Sein ganzes Auftreten während der letzten fünf
Jahre legt davon Zeugniß ab, wie sehr er durch
die Macht der neuen Jdeen außer Fassung gerathen
und wie sehr er davon überrascht ist, daß eine
Zeit, svon der er mit seinem prophetischen Seher-
blick den endlichen Sieg der liberalen Jdeen gehofft
und siegesgewiß verkündet hatte, so ganz gegen seine
Rechnung die Wiege einer neuen Weltanschauung
geworden ist, die immer weiter festen Boden gewinnt,
lawinenartig wächst und für den altersschwachen
Liberalismus zu einer ernsten Gefahr wird.

Dieser Gefahr entgegenzutreten und sie abzu-
wenden, sind bisher die erdenklichsten Anstrengungen
gemacht worden. Man hat die Reformpolitik und
ihre Anhänger im Volke als ,,Reaktion« zu brand-
marken versucht, man hat ihm in leuchtenden Farben
die Herrlichkeit der parlamentarischen Majoritäts-
herrschaft auszumalen und vorzuspiegeln gesucht, man
hat es mit milden Tönen der Mäßigung, man hat
es mit der derben Sprache des Radikalismus versucht,
man hat es an keinen Verdächtigungen der Reform-
politik fehlen lassen und dabei die „große einige
liberale Partei« als Lockmittel dem Volke vorgehalten,
nichts hat geholfen! Die Reformpolitik schreitet festen
Schrittes siegreich vorwärts und gewinnt von Tag
zu Tag an Terrain!

Jn dieser Bedrängniß haben die Fortschrittler
und Sezessionisten sich zu einem neuen Mittel ent-
schlossen: sie haben sich zu einer Partei vereinigt, die
den Namen ,,deutsche freisinnige Partei« führen soll.
Jn diesem Zeichen hoffen sie zu siegen! Mit Jubel
wird in ihren Blättern die große That verkündet, und
im Stillen wird wohl auch schon das Fell vertheilt,
—- bevor man den Bären erlegt hat.

Die Thatsache der Bildung dieser Partei ist
vielleicht der beste Beweis und das deutlichste An-
erkenntniß von der wachsenden Macht der neuen
Jdeen, welche sich in der sozialen Wirthschafts- und
Stenerreformpolitik verkörpern. Man muß in den
Lagern der Fortschrittspartei und Sezessionisten von
der Schwäche der eigenen Position ziemlich stark über-
zeugt sein, wenn es gelingen konnte, die vielen
besonders auch in Personenfragen begründeten Hinder-
nisse, die bisher einem Bunde beider Parteien gegen-
überstanden, zu überwinden, und man muß die Gefahr,
welche diesen Parteien droht, sehr hoch angeschlagen
haben, wenn sich die Führer derselben zu Opfern ent-
schließen konnten, welche noch vor Kurzem für  

2. Beilage zu Nr. 11 des Oelser Kreisblattes.
unmöglich galten. Auch der gewählte Name spricht
dafür, daß das liberale Oppositionsheer neuer Mann-
schaften bedarf. Ein Appell an die ,,deutsche Frei-
sinnigkeit« muß nach ihrer Berechnung ziehen; denn
wer glaubt nicht, freisinnig zu sein?

Wird die Spekulation richtig sein, wird die
,,deutsche freisinnige Partei« den Vormarsch der
nationalen Reformpolitik aufzuhalten vermögen?
Niemals! Die neuen Jdeen, welche Millionen deutscher
Patrioten begeistern, sind nicht die Erfindung eines
müßigen Kopfes oder das künstliche Produkt eines
Augenblicks: sie sind eine, aus der Geschichte der Ver-
gangenheit und besonders aus den Erfahrungen, die
Deutschland ebenso wie andere Staaten mit dem
Liberalismus gemacht hat, sichergebende Nothwendigkeit,
die sich weder wegdisputiren noch selbst durch die
größten Kraftanstrenguugen der Gegner aus der Welt
schaffen läßt. Was diese dagegen ausspielen, fällt
kaum in die Wagschale. Der einzig positive Gedanke
ihres Programms besteht in dem Streben nach
Etablirung des verrufenen und längst verurtheilten
demokratisch-parlamentarischen Regiments, und im
Uebrigen enthält es nur die Verneinung dessen, was
die allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881
dem deutschen Volke als Programm für die Zukunft
aufgestellt und was auch von Neuem die Eröffnungs-
rede vom 6. März dem Volke ans Herz gelegt hat.

Hiermit wird die ,,deutsche freisinnige Partei« nun
und nimmermehr etwas erreichen und sicherlich nicht im
Stande sein, das Rad der Geschichte zu Gunsten ver-
alteter demokratischer Jdeen rückwärts zu drehen. Den-
noch soll man die neue Parteibildung nicht unterschätzen
und nicht im Vertrauen auf die Folgerichtigkeit der
Geschichte die Hände in den Schoß legen. Die Menschen
sind auch die Werkzeuge ihrer Jdeen. Jetzt, wo der
Radiealismus — denn er ist es, der sich hinter den
»Deutschen Freisinnigen« verbirgt — alle seine Kräfte
zu einem letzten verzweifelten Vorstoß gegen die
nationale Reformpolitik aufrasft, haben wir die ver-
doppelte Pflicht, an die Brustwehr zu treten und auch
unsere Kräfte zu sammeln, damit auch nichtvorübergehend
ein Erfolg erzielt werde, welcher der Sache des Ra-
diealismus ein unverdientes Ansehen gäbe. Sein
Vorgehen möge den Freunden der Reformpolitik ein
Sporn sein, auch ihrerseits sich zu einigen. Diese
Einigung kann bei ernstem Willen und richtiger Ein-
sicht nicht schwer fallen: ihre Grundlage bildet das
Programm der Kaiserlichen Botschaft, um welche sich
alle Gegner des Radiealismus schaaren müssen.

Forst uftände im deutschen Süden.
Man schrei t uns aus Unterfranken:

»Bei Jhnen im Norden scheint seit der im vorigen
Jahre erfolgten Ablehnung der beantragten Holzzoll-
erhöhung nur ausnahmsweise von den Schwierigkeiten
die Rede zu sein, mit denen die deutsche Forstwirth-
schaft zu kämpfen hat. Anders bei uns, wo die Con-
eurrenz des benachbarten österreichischen Kaiserstaats
den Wald- und Forstwirthen alltäglich die Empfindung
giebt, daß es in der bisherigen Weise auf die Dauer

 



nicht weitergehen kann. Während die Nettorente der
niederbairischen Staatssorsten mit 16 Mark pro Hek-
tar berechnet wird, bringen die Staatssorften Ober-
bayerns nur noch 4 Mark pro Hektar ein, und stellen
die Verhältnisse der mit zunehmenden Abgaben und
Steuern belasteten Privatwaldungen sich vielfach noch
sehr viel ungünstiger dar. Einige Beispiele aus meiner
nächsten Nachbarschaft mögen das belegen. Mir ist
eine untersränkische Gemeinde bekannt, die bis vorwenigen
Jahren ihre gesanimten Communalabgaben, bis zum
Jahre 1847 auch noch die Distriktsumlagen ihrer Be-
wohner, aus den Beträgen des Gemeindesorstes be-
stritt und die heute Umlagen im Betrage von 300 Pro-
zent der Staatssteuern aufzubringen hat. Während
der Jahre 1875 bis 1878 waren die Nettoerträge
dieses Forstes von 22,971 Mark auf 7922 herunter-
gegangen, —- die im Jahre 1878 erfolgte Einführung
der Holzzölle brachte dann eine momentane Besserung
zu Wege, die aber so wenig vorgehalten hat, daß im
Jahre 1881 nur 6077 Mark aus dem städtischen

dem Gemeindesorst —- Nichts zu zahlen hatte und
noch ein Holzquantum von 1 bis 2Klafter gegen Er-
legung des Hauerlohns geliefert erhielt — heute muß
alles geschlagene Holz verkauft und verarbeitet werden,
damit die Gemeinde nothdürftig durchkommen kann.
Aus einem andern Bezirke ging mir neulich der Bericht
über die Erträge eines dortigen großen herrschaftlichen
Forstes durch die Hände, der eine Einnahme-Vermin-
derung um mehr als die Hälfte aufwies.

Jch weiß wohl, daß die Verhältnisse in anderen
Theilen des Reichsgebiets günstiger sind, daß im
Königreich Sachsen 40 Mark, in Elfaß-Lothringen
22, in Baden 24 M., pro Hektar Forst herausgemacht
werden. Dafür spielt die Waldwirthschaft in den ge-
nannten Ländern eine nur geringe Rolle und liegen
die wesentlichsten Quellen des Erwerbes auf anderen
Gebieten. Für uns, die wir in sehr viel höherem
Maße als andere Reichsangehörige auf die Erträge
unserer Wälder angewiesen sind, sind die Holzpreise
dagegen von zu maßgebender Bedeutung. Es erscheint
darum die Forderung gerechtfertigt, daß bei Beurthei-Forste oereinnahmt wurden und daß das verhältniß-

mäßig günstige Jahr 1883 immer noch um mehr als
7000 Mark hinter den Erträgen der ersten siebenziger
Jahre zurückblieb. Jetzt hat die Gemeinde jährlich
17,547 Mark an Gemeindeumlagen aufzubringen und
erhält sie das Gleichgewicht ihres Haushalts lediglich
mit Hilfe einer Eichenlohenrinden-Nutzung, von der
Niemand weiß, wie lange sie durchführbar sein wird.
Erst zehn Jahre ist es her, daß der Bürger— Dank

Tjrchliaic Nachrichtem
Thierfchau

Am Sonntage Oculi

verbunden mit einer landwirthskhastlicheu und gewerblichen
predigen in der Schloßkirche:

‚Syrübprebigt61/,3 Uhr: Herr Diakonus Krebs.

Kugttellung zu Orig.
Diejenigen Herren Interessenten, welche sich an der oben genannten

Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendent

gewerblichen Aussiellung betheiligen wollen, werden hierdurch zu einer

Ueb erschär.

Besprechung

Nachmittags-Predigt 11/2 Uhr: Herr Propst

auf Sonntag, den 23. d. M., Nachmittags 3 Uhr,

Thielniann.
Beichte frühSIXZUhr : Hr.Superint.U eb e rf ch ä r.

im Saale des blauen Hirsch zu Oels,
ergebenst eingeladen.

Montag, den 17. März, Bibelstunde in der
St. Salvatorkirche: Herr Superintendent

Es soll berathen werden über Beschaffung geeigneter Räumlichkeiten zur
Unterbringung dergewerblichen Produkte, Aufbringung der hierdurch entstehenden

Ueberschär.
4. Faftcnpredigt:

Kosten, Decoration 2c. _
Gleichzeitig wird die rechtzeitige Anmeldung der auszustellenden Objeete

Donnerstag, den 20. März, früh 81j2 Uhr:
Herr Diakonus Krebs.

Amtswoche: Herr Superintendent Ueber-
s chär.

in Gcbwch Und Gehirnen. an der vom Festeomitå bezeichneten Stelle —- Seminarlehrer F. Kiesel in
der bestreuommjpth Ämtern?“ Oels, Director des Gewerbevereins — in Erinnerung gebracht, und ist in der

ofiertrt an QBWbererfauf“ „es, Meldung zugleich anzugeben, wieviel Raum in Anspruch genommen wird.
ff. Culmbacher Exportbier v. Georg 7‘ Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

W

Iung der Holzzollfrage auch Bayerns gedacht werde,
das an der Ausbringung der Reichslasten ehrlichen
Antheil nimmt und das dieselben nur aufzubringen
vermag, wenn man den Quellen seines Wirthschafts-
lebens die gehörige Beachtung zuwendet. Möchte
das geschehen. « 
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